
Betriebsanweisung Nr.: Betrieb:  
Gem. §14 GefStoffV  

Baustelle/Tätigkeit:  
 

 

Muster-Kleber  

 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in das Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Leichtentzündlich, reizt die Augen.  
 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
ausziehen.  
Augenschutz: Schutzbrille  
Handschutz: Handschuhe/lösemittelbeständig 
Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.  

 

 

 

 Verhalten im Gefahrenfall 
Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. Besondere Gefährdung durch den Stoff, 
seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase 
möglich. Verfahren zur Reinigung: Mechanisch aufnehmen. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz 
verwenden. 
Zuständiger Arzt: 
Unfalltelefon:  
 

Erste Hilfe 
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. 
Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien mit Watte oder Zellstoff abtupfen und anschließend 
gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen. 
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung 
und Transport in stabiler Seitenlage. 
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 
Ersthelfer:  

 

 

 Sachgerechte Entsorgung 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
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Unterschrift des Unternehmers  
 

 

 


